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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1993

Norm

UWG §9a Abs2 Z8

Rechtssatz

Der Gesamtwert der ausgespielten Gewinne beein ußt den Kaufentschluß maßgeblich und ein zu hoher Gesamtwert

würde dazu führen, daß in den Warenvertrieb ein unwirtschaftliches und unsolides Element hineingetragen wird,

indem die Spielsucht, das Bestreben, durch Zufall zu gewinnen, zum Antrieb für die Deckung des Bedarfs gemacht

wird.
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